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Hinzu kommt, daß'im Interesse einer zü g i g e n  Bearbeitung des Er m i t t 
lungsverfahrens im Mf S  ein hoher Grad der Auslastung Verhafteter durc 
Vernehmungen gegeben ist. Die verbleibende Zeit benötigt der Verhafte 
te zur Erholung. Die geringe Zeit zur Arbeit und die mit der V e r w a h r 
raumarbeit verbundenen sicherheitsmäßigen und organisatorisch-techni- 
schen Anforderungen und Probleme für die Untersuchungshaftanstalt wür 
den in keinem vertretbaren Verhältnis zum möglichen ökonomischen Er
gebnis stehen.

Auch die Möglichkeiten sinnvoller Selbstbetätigung sind entsprechend 
dem spezifischen Charakter des Unt e rsu chu ngshaf t Vollzüge s im MfS mit 
Einschränkungen ve rbunden . Notwendige Einschränkungen sind zum B e i 
spiel die Nichtdurchführung organisierter kollektiver Weiterbil- 
dungs- und anderer Freizeitmaßnahmen, beschränkte Möglichkeit der 
Versorgung mit Fachliteratur, keinen R u n dfunk- upd Fernsehempfang,

Zusammenfassend ist festzustellen: Die im Prozeß des Unters 
haftvollzuqes zu realisierende Konspiration und W achsamkoit

uchungs 
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die Kontakte Verhafteter untereinander unumgänglich ein.
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Innerhalb der Untersuch u n g s h a f tanstalt hat der Verhaftete außer den 
Kontakt zu den V e r h afteten des eigenen Verwahrraumes noch Kontakte 
zu Mitarbeitern der Untersuchungsabteilung, zu Mitarbeitern der Li
nie XIV und des medizinischen Personals, die in Erfüllung ihrer 
dienstlichen Aufgaben unmittelbar mit Verhafteten zu tun haben. 
Durch die spezifischen Besonderheiten und Bedingungen dos Untersu- 
chungshaftvollzuges werden aber solche grundsätzlichen Rechte, wie 
das Recht auf V e r t e i d igung, das Recht auf Kontakte zu Fam i l i e n a n 
gehörigen im Rahmen der dafür geltenden rechtlichen Regelungen i_n 
keiner Weise eingeschränkt.

Für Ausländer wird der Kontakt zu ihrer diplomatischen Vertretung 
gewährleistet Im Interesse einer q u alifizierten konsularischen 
Betreuung von verhafteten Ausländern w e r d e n  die Diplomatenbosuche 
zentral in nur einer Untersuchungshaftanstalt des MfS durchge-

i Verhaftete Staatsbürcer der DDR, die zugleich eine andere U L ü ci L
а nde rbürgerschaft besitzen uno inrön ständigen Wohnsitz in o:

Staat haben, k ö n n e n ’konsularisch durch, diesen Staat betreut w e r 
den, wenn dies a u s d r ü c k l i c h  in Konsularverträgen mit diesen Staa
ten vereinbart ist.


